
Tätigkeit Vergütung Sitzungsgelder

EWR - Worms - Stv.Vorsitz Aufsichtsrat =>NTöD mit Freibetrag s.u. -  €                          -  €                          

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (WVR) - Mitglied des Aufsichtsrates 835,61 €                     400,00 €                     

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kreisbauverein Alzey-Worms -  €                          50,00 €                       

AR-Vorsitzender Alzeyer Baugesellschaft -  €                          -  €                          

AR-Vorsitzender Alzeyer Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH -  €                          -  €                          

AR-Vorsitzender Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH -  €                          -  €                          

AR-Vorsitzender Alzeyer Wartbergbad- und Schwimmhalle GmbH -  €                          -  €                          

Aufsichtsratmitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des LK Alzey-Worms -  €                          -  €                          

Erschließungsgesellschaft EGA Vertreter Gesellschafterversammlung -  €                          -  €                          

Vorstandsmitglied des Altertumsvereins Alzey e.V. -  €                          -  €                          

Vorstandsmitglied des Verkehrsvereins Alzey e.V. -  €                          -  €                          

insgesamt 835,61 €                     450,00 €                     
abzuführen 835,61 €                     450,00 €                     

Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst besteht eine Ablieferungspflicht, sofern der Höchstwert 

von 9.600,- € überschritten wird. Sitzungsgelder sind anzurechnen, soweit sie im Kalenderjahr insgesamt

den Betrag von 1.900,- € übersteigen.

Tätigkeit Vergütung Sitzungsgelder 

EWR - Worms - Stv.Vorsitz Aufsichtsrat (Auszahlung im Mai 2023) 6.666,67 €                  200,00 €                     
Mitglied Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes Kreisbauverein Alzey-Worms                              -   € -  €                          
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (WVR) - Mitglied des vorbereit. Ausschusses 200,55 €                     200,00 €                     

insgesamt 200,55 €                     200,00 €                     
jährlicher Freibetrag 9.600,00 €                  1.900,00 €                  
abzuführen -  €                          -  €                          

Der Bürgermeister ist in die Besoldungsgruppe B 2 der KomBesVO RLP eingestuft. Dies entspricht nach der 
Landesbesoldungsverordnung einem monatlichen Grundgehalt von 8.312,83 €.  Außerdem erhält der Bürgermeister eine 
Dienstaufwandsentschädigung i. H. v. monatlich 196,79 €, die ebenfalls in der Kommunal-Besoldungsverordnung festgelegt 
ist.

Bekanntgabe der von Bürgermeister Steffen Jung ab 01.09.2022 ausgeübten Nebentätigkeiten und 
Ehrenämtern erhaltenen Vergütungen und Sitzungsgelder 

In der folgenden Darstellung ist aufgelistet, wie sich für Steffen Jung das durchschnittlich zu versteuernde 

monatliche Einkommen als Bürgermeister ab 01.09.2022 zusammensetzt.  

Besoldung

Im Kalenderjahr 2022 wurden ab 01.09.2022 folgende Tätigkeiten ausgeübt, die dem Hauptamt des Bürgermeisters 
zuzurechnen sind.  Alle abführungspflichtigen Einkünfte wurden an die Stadtkasse abgeführt.

Einkünfte aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hauptamt - Korrektur

Die Einkünfte aus den Nebentätigkeiten unterliegen nach der NebTätVO des Landes Rheinland-Pfalz je nach Art der 
Tätigkeit der vollen oder teilweisen (Freibeträge) Ablieferungspflicht. Einkünfte aus Nebentätigkeiten für private 
Organisationen oder juristischen Personen des Privatrechts sowie Einkünfte für die Ausübung öffentlicher Ehrenämter 
unterliegen nicht der Ablieferungspflicht.

Die Besoldung des Bürgermeisters als hauptamtlicher kommunaler Wahlbeamter ist in der Kommunalbesoldungsverordnung 
des Landes Rheinland-Pfalz geregelt.

Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst - Korrektur



Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder ihm gleichgestellten Dienst besteht eine Ablieferungspflicht,

sofern der Höchstwert von 9.600,- € überschritten wird. Sitzungsgelder sind anzurechnen, soweit sie im 

Kalenderjahr insgesamt den Betrag von 1.900,- € übersteigen.

Tätigkeit Vergütung Sitzungsgelder

Nebentätigkeiten werden zzt. nicht ausgeübt -  €                          -  €                          

insgsamt -  €                          -  €                          
jährlicher Freibetrag 9.600,00 €                  1.900,00 €                  
abzuführen -  €                          -  €                          

Tätigkeit Vergütung Sitzungsgelder

Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Alzey-Worms 1.182,74 €                  -  €                          

Mitglied Kreistag Landkreis Alzey-Worms u. Ausschüsse auf Landkreis-Ebene -  €                          580,00 €                     
Mitglied im Gemeinde- und Städtebund RLP -  €                          -  €                          
Vorstandsmitglied im Städtetag RLP -  €                          -  €                          

Stv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung (ZAR) 600,00 €                     200,00 €                     

Mitglied des Kuratoriums des DRK Krankenhaus Alzey -  €                          -  €                          

Mitglied des Beirates des Jobcenters Alzey-Worms -  €                          -  €                          

Mitglied des Beirates für forensische Psychiatrie der RFK -  €                          -  €                          

insgesamt 1.782,74 €                  780,00 €                     
davon unterliegen nicht der Abführung 1.782,74 €                  780,00 €                     

Vergütungen und Sitzungsgelder sind nicht abführungspflichtig.

Tätigkeit Vergütung Sitzungsgelder 

Mitglied im Beirat der Envos Energie Deutschland GmbH 500,00 €                     -  €                          

1. Vorsitzender der Sportgemeinde Rot-Weiß Olympia Alzey e.V. -  €                          -  €                          
1. Vorsitzender des SPD Ortsvereins Alzey -  €                          -  €                          

insgesamt 500,00 €                     -  €                          
davon unterliegen nicht der Abführung 500,00 €                     -  €                          

Gesamtbeträge der erhaltenen Vergütungen und Sitzungsgelder 3.318,90 €                  1.430,00 €                  

davon an die Stadtkasse abgeführt 835,61 €                     450,00 €                     

Nebentätigkeiten in Organisationen, die dem öffentlichen Dienst gleichstehen

Einkünfte aus öffentlichen Ehrenämten

Aufwandsentschädigungen für öffentliche Ehrenämter i.S.d. § 2 NebVO sind nicht abführungspflichtig.

Nebentätigkeiten für Privatbetriebe und jur. Personen des privaten Rechts
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